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Vorwort

Nach dem Lissabon-Urteil steht das Bundesverfassungsgericht vor einer wei-
teren grundlegenden Entscheidung: Hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
mit seinem Mangold-Urteil die Kompetenzen überschritten, die ihm die Mit-
gliedstaaten eingeräumt haben? Mit anderen Worten: Ist dieses Urteil ein aus-
brechender Rechtsakt? Wenn Karlsruhe im anstehenden Honeywell-Verfahren 
zu dieser Feststellung gelangt, darf das EuGH-Urteil in Deutschland nicht 
angewendet werden. 
 Bislang hat das Bundesverfassungsgericht noch nie einen ausbrechenden 
Rechtsakt festgestellt, sondern stets nur Grenzen aufgezeigt. Nun kommt es 
zum Schwur. Im Mangold-Urteil hat der EuGH erklärt, dass Teile der deutschen 
Hartz-Reformen gegen das europäische Grundrecht „Verbot der Altersdiskri-
minierung“ verstießen, und deren Anwendung untersagt. Nur: Ein solches 
Grundrecht gab es nicht; der EuGH hat es erfunden.
 Unsere Studie, die wir aus eigenem Antrieb – ohne fremde Initiative oder Fi-
nanzierung – verfasst haben, gelangt zu dem Ergebnis: Mit dem Mangold-Urteil 
hat der EuGH als Teil der judikativen Gewalt in den Zuständigkeitsbereich 
der legislativen Gewalt, nämlich der Mitgliedstaaten als Primärrechtsgeber, 
eingegriffen. 
 Zu dieser Überschreitung der von der Gewaltenteilung gezogenen Grenze 
zwischen Rechtsprechung und parlamentarischer Rechtsetzung kann die Bun-
desrepublik Deutschland die Europäische Union nicht ermächtigt haben, weil 
diese Gewaltenteilungsgrenze vom Grundgesetz mit seiner „Ewigkeitsgarantie“ 
geschützt wird.
 Daraus folgt, dass das Mangold-Urteil ein ausbrechender Rechtsakt ist und 
in Deutschland nicht angewendet werden darf.
 Wenn das Bundesverfassungsgericht in diesem eindeutigen Fall nicht ein-
schreitet, ist nicht zu sehen, wann es dann „Halt“ rufen würde oder überhaupt 
noch könnte. Es hat oft genug die Lippen gespitzt; es wird Zeit, auch einmal 
zu pfeifen.

Lüder Gerken
Volker Rieble

Günter H. Roth
Torsten Stein

Rudolf Streinz





Leitsätze

(1)  Jede horizontale Dritt-Vor-Wirkung von Richtlinien verstieße explizit 
gegen Art. 249 Abs. 3 EG und damit gegen den ausdrücklichen Willen des 
europäischen Primärrechtsgebers. Sie kann keinesfalls als zulässige richterliche 
Rechtsfortbildung angesehen werden.

(2)  Die Auffassung des EuGH, es gebe einen allgemeinen Grundsatz des Ge-
meinschaftsrechts, der die Diskriminierung aufgrund des Alters verbiete, trifft 
nicht zu. Der EuGH erfi ndet diesen Grundsatz und geriert sich als Schöpfer 
von Primärrecht. Das Mangold-Urteil untergräbt die ohnehin schwachen An-
sätze von Gewaltenteilung auf europäischer Ebene: Der EuGH als Judikative 
verschafft sich eigenhändig legislative Handlungsspielräume. Dies verstößt 
gegen die – in Deutschland in Art. 20 GG verankerten – Grundprinzipien des 
demokratischen Rechtsstaats.

(3)  In einer gewachsenen demokratischen Staatsverfassung kann die richter-
liche Usurpation von Rechtsetzungsbefugnissen durch ein Verfassungsgericht 
beanstandet und durch einen handlungsfähigen Gesetzgeber aufgehalten oder 
korrigiert werden. In der EU ist beides nicht möglich: Sie verfügt über kein vom 
EuGH getrenntes Verfassungs- oder Kompetenzgericht. Europäisches Primär-
recht lässt sich nur ändern, wenn sämtliche siebenundzwanzig Mitgliedstaaten 
dies einstimmig beschließen.

(4)  Eine Reservekompetenz nationaler Verfassungsgerichte ist deswegen zum 
Schutze des demokratischen Rechtsstaats unverzichtbar. Dieser Reservekom-
petenz stehen weder die europäischen Verträge noch das Grundgesetz entge-
gen. 

(5)  Nur nationale Verfassungsgerichte können entscheiden, ob ein Organ der 
EU die vom jeweiligen nationalen Zustimmungsgesetz gezogenen Kompeten-
zen überschritten hat, ob also ein ausbrechender Rechtsakt vorliegt. Dies gilt 
erst recht, wenn es um ein Gerichtsurteil des EuGH geht, da der EuGH nicht 
unparteiisch über seine eigene Rechtsprechung urteilen kann.

(6)  Wenn das Verfassungsgericht eines Mitgliedstaates feststellt, dass eine 
Primärrechtsschöpfung des EuGH einen nicht mehr durch das nationale Zu-
stimmungsgesetz gedeckten – ausbrechenden – Rechtsakt darstellt, so hat das 
dieselbe Folge wie die Nicht-Zustimmung eines Mitgliedstaates zu einer legis-
lativen Primärrechtsänderung, die Einstimmigkeit voraussetzt: Das fragliche 



VIII Leitsätze

Urteil entfaltet in allen Mitgliedstaaten keine Gültigkeit. Aus diesem Grunde 
wird die Einheit der Rechtsordnung in der Union nicht gefährdet.

(7)  Es ist der Bundesrepublik Deutschland durch Artt. 20, 28 GG untersagt, 
rechtsetzende Staatsgewalt, die nicht mehr von richterlicher Rechtsfortbil-
dungskompetenz gedeckt ist, an ein Gericht einer zwischenstaatlichen Orga-
nisation zu übertragen. Artt. 23, 24 GG relativieren dieses Verbot nicht, da 
der Grundsatz der Gewaltenteilung zu den von Art. 79 Abs. 3 GG garantierten 
Verfassungsnormen gehört.

(8)  Die legislative Tätigkeit des EuGH im Mangold-Urteil ist durch deut-
sches Zustimmungsgesetz zu den europäischen Verträgen nicht gedeckt und 
daher ein ausbrechender Rechtsakt im Sinne der Maastricht- und Lissabon-
Rechtsprechung des BVerfG. Andernfalls verstieße das Zustimmungsgesetz 
seinerseits gegen Artt. 20, 28 GG. 

(9)  Eine Feststellung des BVerfG, dass das Mangold-Urteil als ausbrechen-
der Rechtsakt die deutsche Zustimmung übersteigt, gefährdet die Einheit der 
europäischen Rechtsordnung aus einem weiteren Grunde nicht: Inzwischen 
ist die Richtlinie 2000/78/EG in Kraft getreten; dem vom EuGH erfundenen 
Rechtsgrundsatz kommt zukünftig keine inhaltliche Bedeutung mehr zu.

(10)  Dennoch ist die Entscheidung des BVerfG von größter Tragweite: Der 
EuGH hat mit der Erfi ndung eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes eine Me-
thode kreiert, die er – wenn ihr nicht Einhalt geboten wird – in der Zukunft 
erneut und systematisch heranziehen kann, was zu einer unkontrollierbaren 
Entgrenzung zwischen legislativer und judikativer Gewalt führen würde. Nur 
das BVerfG hat, mit der Entscheidung im Fall Honeywell, die Möglichkeit, 
dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.
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